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Sehr geehrte Kameraden, 
 
der Bundesrat hat am 21. September 2007 dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements zugestimmt. Die Vorschrift ist im Bundesgesetzblatt 2007, 
I Seite 2332 veröffentlicht und tritt rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
Das Gesetz bringt unter anderem für die Feuerwehren folgende steuerliche Verbesse-
rungen. 
 
In ihrer Höhe bleibt bis jetzt nach wie vor unverändert die sogenannte Aufwandsent-
schädigung aus öffentlichen Kassen. Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg 
hat im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens versucht, ebenso wie auch die kommu-
nalen Spitzenverbände eine Anpassung von 1.848 Euro ebenfalls auf 2.100 Euro zu 
erreichen. Solange es hier zu keiner Veränderung kommt, verbleibt es bei den gelten-
den Regelungen. 
 
a.) Übungsleiterpauschale 2.100 Euro 

 
Die Übungsleiterpauschale nach § 3 Nr. 26 Einkommenssteuergesetz ist auf 2.100 
Euro jährlich bzw. 175 Euro monatlich erhöht worden; bisher lag sie bei 1.848 Eu-
ro/Jahr und 154 Euro/Monat. 
 
Diesen Übungsleiterfreibetrag können auch Feuerwehrangehörige in Anspruch neh-
men, die eine Entschädigung für nebenberufliche Tätigkeiten als Übungsleiter, Aus-
bilder o. ä. bekommen. 
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b.) Steuerfreier Betrag für nebenberufliche Tätigkeiten in Höhe von 500 Euro 

 
Neu in das Einkommenssteuergesetz aufgenommen worden ist § 3 Nr. 26 a. Da-
nach sind Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer 
inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer nach dem Kör-
perschaftssteuergesetz anerkannten Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke bis zu einer Höhe von insgesamt 500 Euro im 
Jahr steuerfrei. Unter diese Regelung fallen beispielsweise Stadt- oder Kreisfeuer-
wehrverbände, sofern sie vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind. Die 
Steuerbefreiung nach § 26 a ist ausgeschlossen, wenn für diese Einnahmen bereits 
der Übungsleiterfreibetrag gewährt wird. 

 
Wichtig: Entgegen vieler Veröffentlichungen kann dieser Freibetrag von 500 
Euro erst dann in Anspruch genommen werden, wenn auch tatsächlich Geld 
geflossen ist beispielsweise vom Verband zum Vorsitzenden. Ohne Geldfluss 
kann ein Pauschbetrag oder Ähnliches nicht in Anspruch genommen werden! 

 

c.) Erleichterter Spendennachweis bis 200 Euro 
 

Künftig reicht nach § 50 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Einkommenssteuerdurchführungsver-
ordnung für Spenden bis 200 Euro ein einfacher Einzahlungsbeleg oder eine Bu-
chungsbestätigung als Nachweis aus (bisher 100 Euro). 

 

Wegen der besseren Verständlichkeit liegen Informationen über die Besteuerung der 
Entschädigung aus der Brandhilfe 12/2001 und 12/2002 bei. Diese gelten mit den geän-
derten Beträgen unverändert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Willi Dongus 
 
Anlagen 
Auszüge aus der Brandhilfe 12/2001 und 12/2002 
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